
Allgemeine Darstellung – im Einzelfall können sich Abweichungen ergeben.
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Prüfschema Energiepreispauschale (EPP) für Arbeitgeber
Arbeitnehmer

Höhe der EPP: 300,00 Euro brutto
Abgaben: steuerpflichtig/SV-frei
Bei Auszahlung: Großbuchstabe „E“ auf Lohnsteuerbescheinigung
Arbeitnehmer ohne Auszahlung: Erstattung ggf. über Einkommensteuererklärung

Aktives* Beschäftigungsverhältnis
besteht am 01.09.2022

Steuer
klasse

I-V

Pauschal
besteuerte

geringfügige
Beschäftigung

Arbeitnehmer
bestätigt schriftlich,
dass es sich um das

erste Dienstverhältnis
handelt

Lohnsteueranmeldungszeitraum des Arbeitgebers

Auszahlung
der EPP im

September 22
+

Verrechnung
der EPP mit

LStVA-
Zeitraum
August

(10.9.22)

Auszahlung
der EPP im
September

oder Oktober
22

+
Verrechnung
der EPP mit

LStVA-
Zeitraum
III/2022

(10.10.22)

Wahlrecht AG
zur

Nicht-Zahlung

Auszahlung
der EPP im

September 22
+

Verrechnung
der EPP mit
LStVA 2022
(10.01.23)

monatlich ¼-jährlich jährlich keine
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*Ruhegehälter, Pensionen, Werksrenten sind keine aktiven Beschäftigungsverhältnisse

Sonstiges:

keine
Lohnzahlung


